
werden, Gewinn zu erwirtschaften für die Kommunen oder 
Länder. Und das wird sicher sehr schwer, und wahrscheinlich 
werden auch hier Zuschüsse zum Überleben benötigt, die we
der Kommunen noch Länder so leicht locker machen könnten.

Aber ohne Zweifel bringt die Überführung dieser Eigentums
formen auch Vorteile für Länder und Kommunen. Man kann 
das hier nicht oft genug betonen. Hierdurch ergeben sich Mög
lichkeiten für Austauschstandorte für Industrie und Gewerbe, 
wobei natürlich unbedingt eine Flächenbebauungskonzeption 
oder Raumordnungsgkonzeption zur Verhinderung von Land
schaftszerstörung zu berücksichtigen ist.

Durch diese Möglichkeit, Investoren Land zur Verfügung 
stellen zu können, eröffnen sich auch greifbare Steuerein
künfte. Außerdem möchte ich hier noch einmal erwähnen, daß 
Eigentum doch auch die Grundlage zur Beleihung ist, und das 
dürfte doch in der nächsten Zeit sehr wichtig sein.

Wir empfehlen die Überweisung in die angegebenen Aus
schüsse.

(Beifall bei CDU/DA und PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke, Frau Abgeordnete Landgraf. Ich rufe von der Frak
tion der SPD den Abgeordneten Dr. Botz auf.

Dr. Botz für die Fraktion der SPD:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eigentlich bedau
erlich, daß, wenn es um die Fünfprozentklausel geht, das Haus 
sehr voll ist, wenn es aber um die eigentliche gesetzliche sub
stantielle Arbeit bei solchen wichtigen Problemen wie hier 
heute geht, das leider nicht der Fall ist.

(Beifall bei der SPD und der PDS)

Der Sachverhalt ist klar. Für diejenigen, die sich über die 
Größenordnung dieses Bereiches, um den es hier geht, kein 
Bild machen können, muß gesagt werden: Es handelt sich um 
etwa 7 %  der landwirtschaftlichen Nutzfläche der DDR, d. h. un
gefähr 1,4 Mio ha, auf denen etwa 100000 Bürger, die bisher 
etwa 12 %  der landwirtschaftlichen Bruttoproduktion bringen, 
arbeiten.

Lassen Sie mich gleich zur kritischen Betrachtung des Ent
wurfs kommen.

Im § 1 Abs. 3 wurde in der urspünglichen Fassung, die uns 
bis heute früh vorlag, vorgeschlagen, die Umwandlung von Un
ternehmen gemäß Abs. 1 von der Treuhandgesellschaft für 
Land- und Forstwirtschaft im Zusammenwirken mit den Regie
rungsbeauftragten für die Bezirke vorzubereiten. Hier wäre das 
Zusammenwirken näher zu bestimmen, denn diese Tätigkeit 
kann sehr verschieden interpretiert werden. Die uns heute vor
liegende Fassung spricht zwar noch vom Zusammenwirken mit 
den Regierungsbevollmächtigten, aber nicht mehr davon, daß 
dieses Zusammenwirken mit der Treuhandgesellschaft Land- 
und Forstwirtschaft vor sich gehen soll. Unseres Wissens 
wurde die genannte Erstfassung am 19. Juli durch Mitarbeiter 
der Rechtsabteilung beim Ministerrat geändert. Damit wird die 
Verwendung der in Länder- oder Kommunaleigentum zu über
tragenden Güter aus der Treuhandgesellschaft herausgelöst.

Da die Länder frühestens im Oktober 1990 gebildet werden, 
heißt das, daß bis dahin all diese volkseigenen Landwirtschafts
betriebe ohne staatliche Verwaltung existieren. Die sofort not
wendigen Strukturanpassungen und Reorganisationsprozesse 
können daher in diesen Betrieben kaum durchgeführt werden. 
Die Möglichkeit, daß diese Betriebe in den Konkurs gehen, wird 
dadurch deutlich erhöht. Die logische Konsequenz wird nach 
dem Konkurs eine Privatisierung dann wiederum über die 
Treuhandgesellschaft Land- und Forstwirtschaft sein. Zukünf
tiges Länder- und Kommunaleigentum, meine Damen und Her
ren - das müssen wir uns hier verdeutlichen -, würde damit 
zerstört, bevor es überhaupt entstehen kann.

Zu bedenken ist gleichfalls auch der folgende Abschnitt des 
Absatzes 3. Dieser lautet:

„Über die Übertragung in das Eigentum der Kommunen 
entscheiden die Kommunalbehörden.“

Und weiter:
„Über die Übertragung in das Eigentum der Länder ist 
nach der Länderbildung zu entscheiden.“

Wir vertreten den Standpunkt, daß hier nicht nur die Kom- 
munalbehörddh, sondern die frei gewählten Volkvertretungen 
der Kreise und Kommunen mitzuentscheiden haben müssen. 
Es handelt sich hier schließlich nicht um sich ständig wieder
holende Genehmigungsverfahren, sondern - und, meine Da
men und Herren, das müssen wir uns vergegenwärtigen - um 
einmalige Übertragung erheblicher Vermögenswerte, die Ei
gentum des Volkes waren, über die das Volk aber nie frei verfü
gen konnte. Es entspricht doch nun wirklich demokratischem 
Selbstverständnis, wenn die Form der Beendigung des Volksei
gentums auch durch frei gewählte Volksvertretungen entschie
den wird und nicht nur durch die Organe der Exekutive.

Das macht es natürlich auch erforderlich, klar im Gesetz aus
zuformulieren, wer nach der Länderbildung über die Übertra
gung in das Eigentum der Länder entscheidet. Unserer Auffas
sung nach kann diese Entscheidung nicht am Landesparla
ment Vorbeigehen. Dementsprechend sollte in Absatz 4 des § 1 
für den Fall der unverzüglich zu treffenden Entscheidungen bis 
zur Länderbildung - und derartige Dinge, davon bin ich über
zeugt, werden eintreten - nicht die Bezirksverwaltungsbehörde 
allein, sondern gewählte Abgeordnete eine der bereits demo
kratisch legitimierten Ebenen einbezogen werden. Denkbar ist 
ein Gremium aus Kreistagsabgeordneten oder aber der Kreis 
der Volkskammerabgeordneten des jeweiligen Bezirkes.

Meine Damen und Herren! Der § 7 befaßt sich mit den staatli
chen Forstwirtschaftsbetrieben. Der Absatz 2 räumt praktisch 
nur die Möglichkeit der Übertragung volkseigenen Vermögens 
an die Kommunen ein. Wir sind dagegen der Auffassung, daß 
für den Fall, daß die Kommunen bereits vor dem 15. Juni 1949 
die Eigentümer waren, sie unbedingt einen Rechtsanspruch 
auf die Rückerstattung des Eigentums haben müssen. Die 
Möglichkeit der Übertragung sollte dagegen für das übrige Ei
gentum, das vorrangig kommunalen Aufgaben dient, beibehal
ten werden.

Ferner ist noch festzustellen, daß die im § 8 Abs. 1 erhobene 
Anforderung hinsichtlich der ökologisch vertretbaren Gewäs- 
serbewirschaftung nicht - ich zitiere - „weiter zu gewährlei
sten“ ist, sondern generell neue Maßstäbe auf diesem Gebiet zu 
setzen sind. Wenn wir das, was auf diesem Gebiet vielerorts ge
laufen ist, „weiter gewährleisten“ wollen, stehen wir auch wei
terhin im Widerspruch zur Ökologie.

Wir vertreten außerdem den Standpunkt: Dieses Gesetz 
sollte nicht erst mit seiner Veröffentlichung in Kraft treten, da 
es zu viele Ursachen der Verzögerung einer Veröffentlichung 
geben kann. Der Zustand der Schwebelosigkeit, in der sich un
sere volkseigenen Güter aber zur Zeit befinden, sollte nicht 
weitergeführt werden. Daher empfehlen wir ein Inkrafttreten 
mit Beschlußfassung, zumindest aber die Festlegung eines bal
digen Termins.

(Vereinzelt Beifall)

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir eine abschlie
ßende Bemerkung: Es gibt sicher nicht wenige Abgeordnete, 
die in den letzten Wochen in ihren Wahlkreisen von Bürgern 
gefragt wurden, was sie denn eigentlich tatsächlich noch in die
sem Parlament bewegen können. Wenn Sie das nicht betrifft, 
dann haben Sie vielleicht Glück gehabt. Ich muß sagen, ich 
mußte mir diese Frage in letzter Zeit ab und zu gefallen lassen, 
und ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen Wählerauftrag be
nennen, für dessen Erfüllung ich mich bis zuletzt mit meiner 
Fraktion voll einsetzen werde: Das ist eine größtmögliche Über
tragung volkseigenen Vermögens an Körperschaften, bei denen 
der Bürger der Noch-DDR sicher sein kann, daß er zumindest 
im weitesten Sinne noch einen Nutzen davon hat. Und diese 
Körperschaften, meine Damen und Herren, sind vom Tage der 
deutschen Einheit an nun einmal nur die Länder und die Kom
munen, in denen unsere Bürger leben.

(Beifall bei SPD und Liberalen)

Es reicht aber eben nicht, in ein Gesetz zu schreiben, daß das 
Vermögen Eigentum der Länder und Kommunen wird, son
dern man muß die Paragrahen auch so ausgestalten, daß dieses
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